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SEPA – Lastschrift – Mandat (Ermächtigung) 
 
 
Zahlungsempfänger: 
 

Marktgemeinde Haugsdorf 
Laaer Straße 12 
2054 Haugsdorf 
 
 
Creditor ID: 
 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Marktgemeinde Haugsdorf Zahlungen 
von meinem/unserem Konto mittels SEPA – Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der Marktgemeinde 
Haugsdorf auf mein/unser Konto gezogenen SEPA – Lastschriften einzulösen. 
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zahlungspflichtiger 
 

Name: __________________________________________________________ 
 

Anschrift: __________________________________________________________ 
 

Verwendungszweck: TBE / Kostenbeiträge / Mittagessen 
 

IBAN: __________________________________________________________ 
 

BIC: __________________________________________________________ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zahlungsart x Wiederkehrender Einzug ❍ Einmaleinzug 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
_________________________ ______________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 



Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 13 DSGVO  
 
Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten  
Mit dem aufgerufenen Online-Formular der Gemeinde geben Sie personenbezogene und auch 
weitere Daten bekannt, die für die Bearbeitung Ihres Antrages benötigt werden. Die Bereitstellung 
Ihrer Daten erfolgt auf Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Bauordnung)  
 
Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, wie diese für 
eine gesetzeskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. Diese ist abhängig von der 
jeweiligen Rechtsgrundlage.  
Beispiel: Verrechnungsrelevante Daten sind aus haushaltsrechtlichen Gründen sieben Jahre 
aufzubewahren.  
 
Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie das Recht 
auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten Fällen auch das Recht auf Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Sollte eine Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung (z.B. aus rechtlichen Gründen) nicht möglich sein, so werden Sie vom 
Datenschutzbeauftragten der Gemeinde darüber informiert.  
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 
haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.  
 
Ihre Ansprechperson in der Gemeinde  

Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte die/den 

Datenschutzbeauftragte/n der Gemeinde. Sie finden dessen Kontaktdaten sowie auch 

Angaben zum Verantwortlichen für die Verarbeitung Ihrer Daten seitens der Gemeinde unter 

dem Punkt „Datenschutzerklärung“ oder „Datenschutz-Hinweis“ auf der Website der 

Gemeinde. 
 


